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Liebe Schüler und Schülerinnen,  

liebe Eltern,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Start des neuen Schuljahres steht kurz bevor. Wie auch im letzten Jahr wird uns das Thema 

„Corona“ leider noch weiter begleiten. Mir ist bewusst, dass dies wieder enorme Her-

ausforderungen für die Schülerinnen und Schüler, die Eltern sowie das Schulteam bedeutet.  

 

In diesem Schreiben möchte ich auf einige Maßnahmen eingehen, die wir als Schulträger 

umsetzen bzw. das Land Hessen vorgegeben hat. 

 

Aufklärung richtiges Lüften 

 

Das richtige Lüften ist absolut essentiell für die Bekämpfung bzgl. der Verbreitung von Viren. 

Dabei werden das Stoßlüften und das Querlüften empfohlen. Meine Verwaltung und ich 

haben dafür für jeden Klassen- und Fachraum eine CO2- Ampel (Messgerät) bestellt. Diese 

werden in den nächsten Tagen an die Schulen ausgegeben. Somit ist feststellbar, wann wieder 

in einem Raum gelüftet werden muss. Zudem wird das richtige Lüften, die CO2- Ampeln und 

die Hygienemaßnahmen auf einem Poster erklärend dargestellt. Die Poster werden diese 

Woche an den Schulen ausgeteilt (s. Anlage) 
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Über Anlagen zur Belüftung mit Frischluft und mobilen Luftfiltergeräten wird aktuell viel dis-

kutiert. Dazu möchte ich einige Punkte erläutern. 

 

Die mobilen Luftfiltergeräte sind vom Landkreis beschafft worden und werden in den Klassen-

räumen eingesetzt, die schlecht oder unzureichend zu lüften sind (z.B. Fenster können nur 

gekippt werden). Glücklicherweise handelt es sich nur um eine geringe Anzahl in unseren 

Schulen. Räume, die überhaupt nicht gelüftet werden können, werden aktuell nicht genutzt! 

In der Bereitstellung von mobilen Luftfiltergeräten ist der Landkreis auf Förderungen ange-

wiesen. In diesem Fall hat das Land Hessen dabei unterstützt. Dabei haben sich die 

zuständigen Fachbereiche an die Empfehlungen des Umweltbundesamtes gehalten und diese 

Richtwerte werden auch von meinen eigenen Experten als zielführend bewertet. 

 

Bei der Anschaffung hochwertiger mobiler Lüftungsgeräte wurden alle Fördermöglichkeiten 

des Landes ausgeschöpft. Weitere Maßnahmen sind vom Landkreis nicht zu finanzieren.  Ich 

möchte betonen, dass der Einsatz von mobilen Luftfiltern in Klassenräumen nützlich ist; dies 

aber nicht das Lüften ersetzt! 

 

Impfangebot 

 

Und somit komme ich zur vielleicht wichtigsten Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie. 

Das Impfen! Mittlerweile besteht auch das Impfangebot für das Alter von 12 bis 15 Jahren.  

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg bietet allen interessierten Kindern und Jugendlichen im 

Alter von 12 bis 15 Jahren die Möglichkeit einer Corona-Impfung mit dem Impfstoff von 

Biontech/Pfizer an. Zu diesen Terminen ist für Ihre Fragen immer eine Fachärztin oder ein 

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin vor Ort im Impfzentrum. Eine vorherige 

Terminvereinbarung findet ab sofort nicht mehr statt. Sie können mit Ihrem Kind ohne 

vorherige Terminvereinbarung zu den Impfzentren kommen, mit Wartezeiten muss aber 

gerechnet werden. Diese können wir nicht ausschließen. Jedes Kind und jeder Jugendliche 

muss dazu von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. 

 

Wo und wann die Impftermine stattfinden, können Sie ab sofort unter 

https://perspektive.ladadi.de/aermel-hoch-4-kids/ nachlesen. Hier finden Sie auch alle wei-

teren Informationen! Da wir am 30. September unsere Impfzentren schließen müssen, wird 

die letzte Erstimpfung am 09. September  verabreicht, um Ihnen dann nach drei Wochen noch 

die Zweitimpfung in unseren Impfzentren ermöglichen zu können. 

Schüler und Schülerinnen, die älter als 15 Jahre sind, können das reguläre Impfangebot 

nutzen. Sei es in den Impfzentren oder auf der mobilen Impftour des Landkreises. Die 

Tourdaten finden Sie unter https://perspektive.ladadi.de/aermel-hoch-on-tour/.  

Ich appelliere daran das Impfangebot zu nutzen! 

 

 

 

https://perspektive.ladadi.de/aermel-hoch-4-kids/
https://perspektive.ladadi.de/aermel-hoch-on-tour/


3 

 

Vorgaben des Landes 

 

Das Land plant, dass der Unterricht weiterhin in Präsenz abgehalten werden kann.  

Da der erfolgreiche Verlauf des Schulstarts maßgeblich für die weitere Entwicklung ist, 

werden für den Zeitraum der ersten zwei Schulwochen präventiv folgende Vorkehrungen 

getroffen: 

 Erhöhung der Testfrequenz von zwei auf drei Tests je Woche, 

 Maskenpflicht (medizinische Masken) – unabhängig von der Inzidenz - auch am Platz 

während des Unterrichts, 

 Dringende Empfehlung zum Tragen der Maske auch im Freien bei Einschulungsfeiern 

und vergleichbaren Schulveranstaltungen. 

Die steigenden Inzidenzwerte werden weiterhin beobachtet, sind aber aufgrund der erfolg-

reichen Impfdurchführungen anders einzuordnen. Dh. ab einer Inzidenz von 100 (7- Tage- 

Inzidenz) greift wieder die Maskenpflicht am Platz. Der Präsenzunterricht wird jedoch auf-

recht erhalten. Wichtig hierbei ist die 3G- Regel (getestet, genesen oder geimpft). 

Das Testen wird durch die Einführung eines Testheftes unterstützt. In dem Testheft werden 

alle Testergebnisse der Schüler und Schülerinnen festgehalten. Sie können dieses Heft auch 

für private Aktivitäten nutzen. Der Nachweis des Negativergebnisses kann als offiziell nega-

tiver Testnachweis genutzt werden.  

 

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in das neue Schuljahr. 

 

Mit herzlichen Grüßen   

 


